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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer mit einem Dekor ausgerüsteten Trägerplatte
als Bestandteil einer Wand- und/oder Deckenverklei-
dung und/oder einer Trockenbauwand, wonach eine Trä-
gerplatte mit einer Papierauflage kaschiert wird, wonach
ferner die Papierauflage mit Bildern und/oder einem Gra-
fikmuster ausgerüstet wird, und wonach die Bilder
und/oder das Grafikmuster durch ein Digitaldruckverfah-
ren auf die Papierauflage aufgebracht werden.
[0002] Bei einem Verfahren entsprechend der DE 29
08 271 A1 wird so vorgegangen, dass eine Gipskarton-
platte mit einer beschichteten Ansichtsseite ausgerüstet
wird. Die Ansichtsseite des Kartons verfügt über eine Be-
schichtung, die als Lack bzw. Einbrennlack ausgebildet
ist oder sein kann. Auf diese Weise wird die Gipskarton-
platte mit einer schützenden Beschichtung ausgerüstet.
[0003] Bei einem Verfahren zum Beschichten eines
Papiers als Überzugspapier für Gipsplatten entspre-
chend der DE 692 23 349 T2 wird mit einem Pigment-
schichtauftrag gearbeitet. Dadurch behält das Papier im
Wesentlichen seine anfängliche Farbe bei, wenn es dem
Licht ausgesetzt wird.
[0004] Im Rahmen der WO 2008/035186 A1 wird ein
Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe transparente
Objekte dekorativ ausgerüstet werden können. Dazu
kommt eine UV-härtbare Tinte zum Einsatz, die durch
ein Tintenstrahlverfahren unter Berücksichtigung der
herzustellenden Grafik aufgebracht wird. Bei dem trans-
parenten Material handelt es sich beispielsweise um
Glas.
[0005] Ein Verfahren zur Herstellung einer aus einer
Trägerplatte bestehenden Dekorplatte für die Darstel-
lung von Bildern oder Grafikmustern wird in der WO
2011/113678 A2 vorgestellt. Hier wird die Trägerplatte
mit einer Kunststofffolie kaschiert. Die kaschierte Träger-
platte wird in einen Drucker zugeführt und mit den Bildern
oder Grafikmustern ausgerüstet. Zum Abschluss erfährt
die bedruckte Trägerplatte eine Versiegelung mit einem
ein- oder mehrschichtigen UV-härtbaren Lack.
[0006] Im Rahmen des gattungsbildenden Stand der
Technik nach der WO 2008/131811 A1 geht es um ein
Verfahren zum Herstellen eines flächigen bedruckbaren
Halbzeugs für ein flächiges Bauteil. Dies wird insbeson-
dere für Boden-, Wand-, Decken- und/oder Möbelanwen-
dungen eingesetzt. Zu diesem Zweck wird eine bedruck-
bare, unbedruckte Druckpapierschicht mit einem flächi-
gen Grundkörper unter Druck und Hitzeeinfluss ver-
presst. Die Druckpapierschicht weist auf ihrer Oberseite
eine separate Farbaufnahmeschicht zur Vergleichsmä-
ßigung auf. Auf der Farbaufnahmeschicht wird eine Farb-
schicht fixiert, die mit Hilfe eines Inkjet-Digitaldruckers
aufgebracht werden kann.
[0007] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, ein derartiges Verfahren so weiter zu entwickeln,
dass die Möglichkeit besteht, die Trägerplatte insgesamt
nicht brennbar auszugestalten.

[0008] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein gattungsgemäßes Verfahren im Rahmen der
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplat-
te als Brandschutzplatte ausgebildet ist und die Papier-
auflage eine Brandschutztränkung aufweist. Hierzu ar-
beitet die Erfindung typischerweise mit einem Tinten-
strahldrucker oder auch einem Laserdrucker. In beiden
Fällen mag es sich um sogenannte Flachbettdrucker
handeln. Dabei wird im Rahmen des Digitaldruckverfah-
rens meistens mit einer UV-härtbaren Tinte gearbeitet.
In diesem Fall ist der Digitaldrucker zum Aufbringen der
Tinte regelmäßig mit einer oder mehreren UV-Lichtquel-
len ausgerüstet, mit deren Hilfe die Tinte nach ihrem Auf-
trag ausgehärtet wird. Dabei mag beispielsweise mit UV-
Strahlung einer Leistung von 50 und mehr J/cm gearbei-
tet werden.
[0009] Erfindungsgemäß verfügt die Papierauflage
über die Brandschutztränkung. Das heißt, als Papierauf-
lage wird eine brandschutzgetränkte Papierauflage ein-
gesetzt. Um diese herzustellen, werden entsprechende
Papiere mit Harzen bzw. Kunstharzen imprägniert und
lassen sich dann danach in der Regel unter Einwirkung
von Druck und Hitze mit der Trägerplatte verpressen.
Das heißt, die Papierauflage wird im Rahmen der Erfin-
dung im Zuge des Heißpressverfahrens auf die Träger-
platte aufkaschiert. Typische Beschichtungsverfahren
sind das sogenannte Hochdruck-Laminierverfahren oder
kontinuierliche Laminierverfahren.
[0010] Als geeignete Harze bzw. Kunstharze können
duroplastische Harze eingesetzt werden, die in wässri-
ger Dispersion verarbeitet werden, beispielsweise Phe-
nolharze. Außerdem können Brandschutz-Additive zu-
gesetzt werden, um die brandhemmenden Eigenschaf-
ten des Papiers darzustellen bzw. zu erhöhen. Beispiele
für solche Flammschutz- oder Brandschutzadditive sind
Aluminium-Trihydrat, Chloropren- Latex oder Mischun-
gen aus Carbamiden, organischen Sulfonsäuren und an-
organischen Salzen.
[0011] Auf diese Weise kann die Trägerplatte insge-
samt als Brandschutzplatte ausgelegt werden und ge-
nügt der Brandstoffklasse A2 bzw. A2-S1 DO entspre-
chend der Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 aus dem
Jahr 2007, Abschnitt 11.7. Folgerichtig können entspre-
chend hergestellte Trägerplatten besonders vorteilhaft
als Trockenbauprodukte eingesetzt werden. Denn die
Eignung als Brandschutzplatte ergibt sich insbesondere
anhand des Umstandes, dass der Brennwert der nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten und
mit dem Dekor ausgerüsteten Trägerplatte auf Werte von
unterhalb 4MJ/m2begrenzt werden kann.
[0012] Die Papierauflage mit dem aufgebrachten Di-
gitaldruck kann anschließend versiegelt werden. Dabei
kann mit einer Versiegelung dergestalt gearbeitet wer-
den, dass ein als Hotmelt aufgebrachter Lack und ins-
besondere Klarlack aufgetragen wird. Alternativ oder zu-
sätzlich kann auch mit einem UV-härtbaren
[0013] Klarlack gearbeitet werden. In diesem Fall ist
es denkbar, mit der Druckeinheit zunächst das jeweilige
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Bild und/oder das Grafikmuster auf die Papierauflage
aufzubringen, und zwar unter Rückgriff beispielsweise
auf UV-härtbare Tinte. Diese Tinte wird dann anschlie-
ßend mit der einen oder den mehreren der Druckeinheit
zugeordneten UV-Lichtquellen ausgehärtet. In ver-
gleichbarer Weise lässt sich dann anschließend mit dem
Drucker bzw. der Druckeinheit bzw. einer zusätzlichen
Lackiereinheit der fragliche UV-härtbare Klarlack zur
Versiegelung aufbringen. Für die UV-Härtung des Klar-
lackes können dann erneut die eine oder die mehreren
UV-Lichtquellen der Druckeinheit sorgen.
[0014] Bei der Trägerplatte handelt es sich typischer-
weise um eine Gipskartonplatte und/oder eine Gipsfa-
serplatte. Bei einer Gipskartonplatte bzw. Gipskarton-
bauplatte handelt es sich um Platten mit beidseitiger Kar-
tonage, zwischen denen eine Gipslage aufgenommen
wird. Solche Gipskartonplatten lassen sich brand- hem-
mend ausrüsten, beispielsweise entsprechend der Feu-
erwiderstandsklasse F90. Dazu wird meistens auf spe-
zielle Gipskartonfeuerschutzplatten zurückgegriffen.
[0015] Gipsfaserplatten werden analog zu Gipskarton-
platten ebenfalls im Innen- bzw. Trockenbau eingesetzt.
In diesem Fall kommen mit Fasern armierte Gipsplatten
ohne Kartonbeschichtung zum Einsatz. Um solche Gips-
faserplatten für den anschließenden Druck vorzuberei-
ten, wird im Rahmen der Erfindung die Papierauflage
aufkaschiert. Die Papierauflage fungiert zugleich als
Grundierungsuntergrund für die aufzutragende Farbe
und sorgt ergänzend dafür, dass die Farbe nicht in die
Gipsfaserplatte eindringt. Als Fasern für die Armierung
können beispielsweise Glas- oder Cellulosefasern ein-
gesetzt werden.
[0016] Die Papierauflage verfügt im Allgemeinen über
ein Flächengewicht von ca. 40 g/m2 bis 60 g/m2. Die
Stärke der Papierauflage ist regelmäßig im Bereich von
ca. 0,1 bis 0,2 mm angesiedelt. Für die Trägerplatte be-
obachtet man im Allgemeinen eine Materialstärke von
ca. 10 mm bis 30 mm. Außerdem verfügt die Trägerplatte
typischerweise über ein spezifisches Gewicht von ca.
1000 kg/m3bis ca. 1500 kg/m3.
[0017] Als weitere Besonderheit kann die Papierplatte
inklusive Papierauflage mit dem aufgebrachten Druck
bzw. den aufgebrachten Bildern insgesamt schalldäm-
mend ausgelegt werden. Dazu wird die Trägerplatte in-
klusive Papierauflage - vor und/oder nach dem Druck -
mit Löchern, Schlitzen oder dergleichen ausgerüstet.
Diese Löcher, Schlitze oder dergleichen können ein-
und/oder beidseitig in die fragliche Trägerplatte einge-
bracht werden.
[0018] In beiden Fällen sorgen die Löcher bzw. Schlit-
ze dafür, dass die Oberfläche der solchermaßen modifi-
zierten Trägerplatte in gezielter Weise zerklüftet wird und
somit auftreffenden Schall nicht reflektiert bzw. in ganz
verschiedenen Richtungen reflektiert, woraus sich die
schalldämmende Wirkung erklärt.
[0019] Bei Rückgriff auf Gipsfaserplatten verfügt die
Trägerplatte über eine besonders harte und hochdichte
Auslegung, kann folglich auch für härteste Beanspru-

chungen eingesetzt werden. In jedem Fall ist die Träger-
platte baubiologisch unbedenklich und lässt sich pro-
blemlos entsorgen. Durch den Auftrag einer ein- oder
mehrschichtigen Versiegelung auf die bedruckte Papier-
auflage erfährt der Druck bzw. erfahren die Bilder
und/oder das Grafikmuster zusätzlich einen einwandfrei-
en Schutz vor mechanischer Beschädigung, so dass eine
besonders langlebige Ausrüstung beobachtet wird.
[0020] Im Ergebnis wird ein Verfahren zur Herstellung
einer mit einem Dekor ausgerüsteten Trägerplatte be-
schrieben, mit dessen Hilfe Trägerplatten aus beispiels-
weise Gipskartonplatten und/oder Gipsfaserplatten di-
rekt mit Bildern oder Grafikmustern bedruckt werden kön-
nen. Dadurch lassen sich praktisch beliebige Motive auf
derartige Trägerplatten aufbringen und können auf diese
Weise im Innenbereich von Gebäuden besondere Ak-
zente gesetzt werden. Denn mit Hilfe derartiger Träger-
platten lassen sich beispielsweise Wände oder auch De-
cken verkleiden. Darüber hinaus eignen sich die erfin-
dungsgemäßen Trägerplatten zur ganz oder teilweisen
Darstellung einer Trockenbauwand. Dabei wird man
meistens mit Techniken arbeiten, die eine kantenbe-
schädigungsfreie Verbindung der einzelnen Trägerplatte
zu beispielsweise einer Trockenbauwand ermöglichen.
Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer mit einem Dekor
ausgerüsteten Trägerplatte als Bestandteil einer
Wand- und/oder Deckenverkleidung und/oder einer
Trockenbauwand, wonach

- die Trägerplatte mit einer Papierauflage im Zu-
ge eines Heißpressverfahrens kaschiert wird,
wonach ferner
- die Papierauflage mit Bildern und/oder mit ei-
nem Grafikmuster ausgerüstet wird, wobei die
Bilder und/oder das Grafikmuster durch ein Di-
gitaldruckverfahren auf die Papierauflage auf-
gebracht werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Trägerplatte als Brandschutzplatte ausge-
bildet ist und
- die Papierauflage eine Brandschutztränkung
aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Digitaldruckverfahren mit UV-
härtbarer Tinte arbeitet.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Papierauflage mit dem auf-
gebrachten Digitaldruck versiegelt wird.
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Versiegelung ein als Hotmelt auf-
gebrachter Lack fungiert und/oder ein UV-härtbarer
Lack aufgebracht wird

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass als Trägerplatte eine
Gipskarton- und/oder Gipsfaserplatte eingesetzt
wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass als Papierauflage ei-
ne Grundierpapierauflage eingesetzt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Papierauflage ein
Flächengewicht von 40 g/m2 bis 60 g/m2 aufweist
und eine Stärke von 0,1 bis 0,2 mm.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte mit
einer Materialstärke von 10 mm bis 30 mm ausge-
rüstet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte ein
spezifisches Gewicht von 1000 kg/m3 bis 1500
kg/m3 aufweist..

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte in-
klusive Papierauflage schalldämmend ausgelegt ist
und hierzu Löcher, Schlitze oder dergleichen Einfor-
mungen ein- und/oder beidseitig eingebracht wer-
den.

Claims

1. Method of producing a baseboard, equipped with a
decor, as a component of wall and/or ceiling cladding
and/or a dry wall installation, according to which

- the baseboard is laminated with a paper over-
lay by way of a hot pressing process, according
to which in addition
- the paper overlay is provided with images
and/or a graphic pattern, wherein
- the images and/or the graphic pattern are ap-
plied to the paper overlay by means of a digital
printing process,

characterised in that

- the baseboard is designed as a fire-protection
board and
- the paper overlay has a fire-protection impreg-
nation.

2. Method according to claim 1 characterised in that
the digital printing process operates with UV-hard-
enable ink.

3. Method according to claim 1 or 2 characterised in
that the paper overlay is sealed with the applied dig-
ital printing.

4. Method according to claim 3 characterised in that
a coating applied as hot melt functions as the sealing
and/or a UV-hardenable coating is applied.

5. Method according to any one of claims 1 to 4 char-
acterised in that a plasterboard and/or gypsum fi-
breboard are used as the baseboard.

6. Method according to any one of claims 1 to 5 char-
acterised in that a priming paper overlay is used as
the paper overlay.

7. Method according to any one of claims 1 to 6 char-
acterised in that the paper overlay has a weight per
unit area of 40 g/m2 to 60 g/m2 and a thickness of
0.1 to 0.2 mm.

8. Method according to any one of claims 1 to 7 char-
acterised in that the baseboard has a material thick-
ness of 10 mm to 30 mm.

9. Method according to any one of claims 1 to 8 char-
acterised in that the baseboard has a specific
weight of 1000 kg/m3 to 1500 kg/m3.

10. Method according to any one of claims 1 to 9 char-
acterised in that the baseboard, including the paper
overlay is designed to be sound-absorbing and for
this purpose holes, slits or similar indents are pro-
vided on one and/or both sides.

Revendications

1. Procédé pour la fabrication d’un panneau support
doté d’un décor en tant qu’élément constitutif d’un
revêtement mural et/ou de plafond et/ou d’une cloi-
son sèche, d’après lequel

- le panneau support est contrecollé avec un re-
vêtement de papier au cours d’un procédé de
pressage à chaud, d’après lequel
- le revêtement de papier est en outre doté d’ima-
ges et/ou d’un motif graphique, dans lequel
- les images et/ou le motif graphique sont appli-
qués par un procédé d’impression numérique
sur le revêtement de papier,

caractérisé en ce que
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- le panneau support est réalisé en tant que pan-
neau de protection contre l’incendie, et
- le revêtement de papier présente une impré-
gnation de protection contre l’incendie.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le procédé d’impression numérique travaille
avec de l’encre durcissable aux UV.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le revêtement de papier avec l’impression
numérique appliquée est vitrifié.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
qu’un vernis appliqué en tant que matière fondue
agit en tant que vitrification et/ou qu’un vernis dur-
cissable aux UV est appliqué.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’en guise de panneau support,
on utilise une plaque de placoplâtre et/ou de plâtre
avec des fibres.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce qu’en guise de revêtement de pa-
pier, on utilise un revêtement de papier d’apprêt.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le revêtement de papier pré-
sente un grammage de 40 g/m2 à 60 g/m2 et une
épaisseur de 0,1 à 0,2 mm.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le panneau support est doté
d’une épaisseur de matériau de 10 mm à 30 mm.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que le panneau support présente
un poids spécifique de 1000 kg/m3 à 1500 kg/m3.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que le panneau support, y compris
le revêtement de papier, est étudié de manière à
isoler acoustiquement et qu’à cet effet, des trous,
des fentes ou formations similaires sont ménagé(e)
s d’un côté et/ou des deux côtés.
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